
Die Sicherungsver-
wahrung ist spätes-
tens seit der Rechts-
sache M. gegen
Deutschland (Be-
schwerde-Nr.19359/
04) in den Fokus der
Öffentlichkeit ge-
rückt, nachdem ein
Ausschuss von fünf
Richtern in seiner
Sitzung am 10. Mai
2010 den Antrag der

deutschen Bundesregierung auf Verwei-
sung an die Große Kammer vom 16. März
2010 abgelehnt hat. Damit war und ist das
Kammerurteil des Gerichtshofs in dieser
Sache vom 17. Dezember 2009 rechtskräf-
tig (Artikel 44 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention). Der Fall betraf
die rückwirkende Verlängerung der Si-
cherungsverwahrung eines in Experten-
gutachten als gefährlich eingestuften
Straftäters über die zum Zeitpunkt seiner
Verurteilung maximal zulässige Höchst-
dauer von zehn Jahren hinaus. In seinem
Kammerurteil vom 17. Dezember 2009
kam der Europäische Gerichtshof einstim-
mig zu dem Schluss, dass darin eine Ver-
letzung von Artikel 5 §1 (Recht auf Frei-
heit) und Artikel 7 §1 (keine Strafe ohne
Gesetz) der Konvention vorlag. Gleichzei-
tig unterstrich der Europäische Gerichts-
hof, dass die Sicherungsverwahrung des
Beschwerdeführers vor Ablauf der Zehn-
jahresfrist zulässig war. Daraufhin erklär-
te das Bundesverfassungsgericht mit sei-
nem Urteil von 4. Mai 2011 fast alle Vor-
schriften zur Sicherungsverwahrung mit
mehreren Grundgesetzartikeln als einan-
der ausschließend (2 BvR 2365/09, 2 BvR
740/10, 2 BvR 2333/08, 2 BvR 1152/10, 2
BvR 571/10).
Das darauffolgende Gesetz zur Therapie-
rung und Unterbringung psychisch ge-
störter Gewalttäter (Therapieunterbrin-
gungsgesetz – ThUG) vom 1. November
2011 hatte vor allem kritische Kommen-
tare zur Folge. Dennoch war in diesem Zu-

sammenhang die Definition des zentralen
Tatbestandsmerkmals „unsound mind“
gefragt, welches nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte eine zuverlässig nachgewie-
sene psychische Störung („true mental
disorder“) voraussetzt, die eine zwangs-
weise Unterbringung erfordert („warran-
ting compulsory confinement“), und die
fortdauert („the validity of continued con-
finement must depend upon the persist-
ence of such a disorder“). Damit waren
Psychiaterinnen und Psychiater gefordert,
die psychische Befindlichkeit eines Siche-
rungsverwahrten zu konkretisieren und
interdisziplinär zu thematisieren.
Gairing und Kollegen definierten den Si-
cherungsverwahrten als Menschen im
fortgeschrittenen Alter mit antisozialen
Persönlichkeitszügen, welcher neben Sub-
stanzmissbrauch und Aggressivität über
viele Vorstrafen und Haftjahre verfügt
und somit mehr Überschneidungen mit
einem Gefängnisinsassen als mit einem
Maßregelpatienten aufweist [1]. Die For-
schungsliteratur der vergangenen 20 Jah-
re zur psychischen Belastung von Gefan-
genen legt den Schluss nahe, dass diese
hoch und nicht ausreichend behandelt
ist. Am häufigsten finden sich neben
affektiven und Angsterkrankungen die
substanzbezogenen Störungen mit bis zu
68%. In der Metaanalyse von Fazel und
Danesh wurden auch psychotische Stö-
rungen in einem Umfang von 4% gefun-
den [2]. Die mit den o.g. Erkrankungen
komorbiden Persönlichkeitsstörungen ha-
ben dabei eine Auftretenshäufigkeit von
50–80%. Führend sind zu 75% die antiso-
ziale Persönlichkeitsstörung und nachfol-
gend die emotional-instabile Persönlich-
keitsstörung vom Borderline- bzw. impul-
siven Typus [3]. Bereits bei jugendlichen
und heranwachsenden Straftätern ergibt
sich eine daraus resultierende psychische
Belastung, welche der einer klinischen
Gruppe von Patienten mit Persönlich-
keitsstörungen entspricht [4]. Vergleicht
man Gefängnisinsassen hinsichtlich der
Haftlänge, so bildet sich bei Langzeitge-

fangenen ein psychiatrischer Behand-
lungsbedarf bei 65% und bei Kurzzeitge-
fangenen bei 40% ab, womit das Vorliegen
einer auffälligen psychischen Gesamtbe-
lastung bei den Langzeitgefangenen um
mehr als 50% erhöht ist [5]. Diese Ergeb-
nisse bedeuten eine klare Annäherung an
die Kennwerte klinischer Populationen
und sind Thema der Psychiatrie [6].
Die Ursachen für die hohe Prävalenz psy-
chischer Störungsbilder bei Gefängnisin-
sassen des Strafvollzugs sind vielfältig:
Psychische Erkrankungen und traumati-
sche Erfahrungen können bereits vor An-
tritt der Haft vorhanden gewesen sein. So
waren mindestens 30% der Straftäter vor
Inhaftierung in psychiatrischer Behand-
lung, und jeder sechste zeigte in der
Anamnese selbstverletzendes und/oder
suizidales Verhalten [7]. Andererseits
kann der Freiheitsentzug unter mögli-
cherweise ungünstigen Haftbedingungen
und ohne hinreichende psychiatrische
Versorgung dazu beitragen, dass sich das
psychische Befinden auch während der
Haft verschlechtert. Namentlich chro-
nisch psychisch Kranke fallen zunächst
im Alltag eines Gefängnisses weniger auf
und werden seltener einem internen
oder externen Psychiater vorgestellt. Auf-
grund dessen verschlimmern sich psy-
chische Störungsbilder, welche nicht er-
kannt und behandelt werden, erhöhen
das individuelle Leid der Inhaftierten,
führen zu interaktionellen Schwierigkei-
tenmit demGefängnispersonal und ande-
ren Gefangenen und stellen möglicher-
weise einen Risikofaktor für weitere psy-
chische Erkrankungen, selbstverletzendes
oder suizidales Verhalten dar. Es kann da-
von ausgegangenwerden, dass psychische
Erkrankungen eine konstruktive Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Delikt
erschweren und somit nicht zu einer Sen-
kung des Rückfallrisikos beitragen. Insbe-
sondere das Auftreten von Substanzab-
hängigkeiten und Persönlichkeitsstörun-
gen ist signifikant mit einem erhöhten
Rückfallrisiko assoziiert, und so verwun-
dert es nicht, dass behandelte Straftäter
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signifikant seltener rückfällig werden und
positivere Verläufe als unbehandelte
Straftäter zeigen [8, 9].
Nicht zuletzt mindert das Vorhandensein
psychischer Erkrankungen die Wahr-
scheinlichkeit der sozialen Reintegration.
Damit ist das Thema nicht nur von psychi-
atrischer, sondern auch von volkswirt-
schaftlicher, gesellschaftlicher und ethi-
scher Relevanz. Nicht umsonst geben die
Empfehlungen des Europarates an seine
Mitgliedstaaten vor, für psychisch er-
krankte Gefängnisinsassen dieselben Be-
handlungsstandards wie für die Allge-
meinbevölkerung vorzuhalten (European
Prison Rules 40.2; 40.4; 47.1) [10].
Zusammenfassend handelt es sich bei Si-
cherungsverwahrten um eine Klientel,
die angesichts hochkomplexer Störungs-
bilder in Verbindung mit aggressivem
Verhalten schwer therapierbar sind. The-
rapiepessimismus scheint dennoch nicht
angebracht, da mittlerweile gut evaluierte
Therapieprogramme und Rehabilitations-
modelle für Straftäter existieren.
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